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Mosaik-Grundschule Peitz 
Schulstraße 2 • 03185 Peitz  
  (035601) 22088   

   (035601) 88583 

  mosaik@grundschule-peitz.de        Anmeldedatum: ____________________ 

 
Anmeldung zum Schulaufnahmeverfahren und schulärztlicher 
Untersuchung für das Schuljahr 2019/20 
 

Hinweis zum Schulbezirk der Mosaik-Grundschule Peitz: 
Schulbezirk der Mosaik-Grundschule Peitz sind gemäß § 3 der 

Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die 

Grundschulen des Amtes Peitz vom 06. Oktober 2015 in 

Verbindung mit § 106 des Brandenburgischen Schulgesetzes 

vom 02. August 2002 die Gemeinden Drachhausen, Drehnow, 

Turnow-Preilack (mit den Ortsteilen Turnow und Preilack) 

sowie die Stadt Peitz. 

Hinweis zur Datenerfassung: 
Die Erhebung der folgenden Daten erfolgt gemäß 

• Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), 

• Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG), 

• Datenschutzverordnung Schulwesen (DSV). 
 

 Bitte in Blockschrift ausfüllen! 

 

❑ Regeleinschulung  
❑ Einschulung nach Zurückstellung  
❑ Antragseinschulung (vorzeitige Einschulung) 
❑ Zurückstellung wird beantragt/erwogen 
❑ Besuch einer anderen als der zuständigen 
Grundschule wird beantragt/erwogen 

Folgende Unterlagen lagen vor: 

❑ Kopie der Geburtsurkunde 

❑ Sprachstandfeststellung 

❑ Negativbescheid/Gerichtsbeschluss 

❑ ________________________________ 

 

Angaben zum Kind (künftige Schülerin/Schüler) 

Name, Vorname  Geschlecht ❑ w    ❑ m 

Wohnanschrift 

Straße, Hausnummer 

 
 
PLZ, Ort 

 

Geburtsdatum  Geburtsort  

Staatsangehörigkeit ❑ deutsch ❑ ____________     Muttersprache/n ❑ deutsch ❑ ______________     

 

bisher besuchte 
Kindertagesstätte 

 

 

Besondere Hinweise der Eltern / Sorgeberechtigten zum Kind 
(z.B.: Linkshänder, Sehfehler, Sprachfehler, Allergien,…) 
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Angaben zu den Eltern / Sorgeberechtigten 

 
Mutter / 1. Sorgeberechtigter 

❑ Sorgeberechtige/r 

Vater / 2. Sorgeberechtigter 

❑ Sorgeberechtige/r 

Name, Vorname   

Wohnanschrift 

Straße, Hausnummer 

 
Straße, Hausnummer 
 
 
 

PLZ, Ort 

 
PLZ, Ort 
 
 
 

Telefon 

privat 

 
privat 

 
dienstlich 

 
dienstlich 

 
mobil 

 
mobil 

 

E-Mail-Adresse1 
 
 

 

 
Angaben zu weiteren Notfall-Kontakten 

Im Notfall alternativ zu den 
Eltern / Sorgeberechtigten zu 
verständigen 

Name / ggf. Erreichbarkeit 

 
Telefonnummer 

 
Name / ggf. Erreichbarkeit 

 
Telefonnummer 

 
Name / ggf. Erreichbarkeit 

 
Telefonnummer 

 
 

Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe:  

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. 

Die häufigsten Konstellationen sind: 

• Verheiratete und/oder zusammenlebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an 

beide Eltern grundsätzlich zulässig 

• Getrenntlebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas anderes geregelt (§ 

1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich anders lautender Entscheidung 

Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten 

• Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB): Gemeinsames Sorgerecht 

bei der Abgabe einer Sorgerechtserklärung der Eltern: Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach § 1687 BGB der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind aufhält, für alle alltäglichen 

Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der andere Elternteil ist seitens der Schule nur in 

Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung zu beteiligen.  

Darunter fallen wichtige schulische Angelegenheiten wie: Anmeldung, Nichtversetzung, den vorübergehenden Ausschluss vom 

Unterricht über eine Woche hinaus, Entlassung von der Schule oder deren Androhung, Verweisung und sonstige, 

schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen. 

 

→  Bei Lebensgemeinschaften: Haben Sie eine Sorgerechtserklärung abgegeben? 

❑ nein 
 
❑ ja 

Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche 
Kindsvater bzw. Kindsmutter über schulische Leistungen unseres 
Kindes informiert wird. 

 

Unterschrift Mutter/Vater 

 
 

                                                           
1 Angabe freiwillig 
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→  Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 

❑ nein 
 

❑ ja 
 

❑ Gerichtsurteil des ___________________  
vom ___________________ 
❑ Negativbescheinigung  
des Jugendamtes ___________________ 
vom ___________________ 

Einsicht erhalten am  
 
___________________ 
Unterschrift Aufnehmender 

 
 

 

→  Vorzeitige Einschulung (auf Antrag der Eltern / Sorgeberechtigten) 

Hinweise zur vorzeitigen Einschulung:  

Eine vorzeitige Einschulung ist gemäß § 37 Abs. 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglich, wenn das Kind die für den 

Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzt. Eine Aufnahme ist immer dann möglich, wenn 

erwartet werden kann, dass das Kind erfolgreich in der Schule mitarbeiten wird.  

Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung. Vorzeitig eingeschulte Kinder werden mit der Aufnahme schulpflichtig. 

 

❑ ja 
Ich/wir beantrage/n die vorzeitige Einschulung unseres Kindes. Mit der Durchführung einer 
Lernausgangsanalyse und dem Informationsaustausch zwischen der Kindertagesstätte und der 
Grundschule bin ich/sind wir einverstanden.  

 

→  Zurückstellung 

Hinweis zur Zurückstellung:  

Die Entscheidung darüber trifft der Schulleiter nach Beratung der Eltern und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

schulärztlichen Untersuchung.  

Bei einer Zurückstellung vom Schulbesuch soll eine anderweitige Förderung, insbesondere durch den Besuch einer 

Kindertagesstätte oder durch rehabilitative Frühförderung, gewährleistet sein. 

        Nutzen Sie den Antrag auf Zurückstellung vom Schulbesuch für das Schuljahr 2019/20  
 gemäß § 51 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes. 
  
→  Besuch einer anderen als der zuständigen Grundschule  

Hinweis zum Besuch einer anderen als der zuständigen Grundschule: 

Die Entscheidung darüber trifft das Staatliche Schulamt Cottbus. 

        Nutzen Sie den Antrag zum Besuch einer anderen als der zuständigen Grundschule  
 gemäß § 106 Abs. 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes. 
 
Wir/Ich wurde/n darauf hingewiesen, dass die Schule die Daten nur zu Erfüllung der ihr zugewiesenen 
Aufgaben verwendet. Die aufgeführten Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Wir bestätigen / Ich bestätige, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Wir verpflichten uns / 
Ich verpflichte mich, alle für die Schulen relevanten Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen. 
 
 
 

………………., den ………………….  _____________________________ 
      Unterschrift der Mutter / 1. Erziehungsberechtigter 
 
 

 

……………….,, den ………………….  _____________________________ 
      Unterschrift des Vaters / 2. Erziehungsberechtigter 


